
                                                                                                                                                           

 

      Solidaraufruf 
 
zur Unterstützung der Kolleginnen 
und Kollegen bei der  

 

Kundgebung 
 

am Montag, 16. Februar 2015 
 
 
       
 
 

 
 

 
 

um 9.30 Uhr 
vor dem Haupttor der Fränkischen Rohrwerke 

in Bückeburg 
 

Für das leibliche Wohl ist gesorgt. 
 

WARNSTREIKS SIND RECHTMÄSSIG UND ZULÄSSIG ! 
Das Bundesarbeitsgericht hat festgestellt: Der Arbeitgeber darf weder eine Abmahnung aussprechen noch kündigen, wenn 
sich ein Arbeitnehmer an Warnstreiks beteiligt. Das gilt auch für Auszubildende. (Urteile: BAG 12.09.84-1 AZR 342/83; BAG 

29.01.85-1AZR 179/84). 

 

Fränkische Rohrwerke GmbH & Co. KG  
 

Scheier Str. 27, 31675 Bückeburg 
  


